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§ 5 HmbBNatSchAG – Verfahren zur Aufstellung des Landschaftsprogramms
(zu § 10 Absatz 4 BNatSchG )

(1) Die zuständige Behörde stellt den Entwurf des Landschaftsprogramms auf. Bei der erstmaligen
Aufstellung oder Änderung des Landschaftsprogramms ist die Umweltverträglichkeit der Landschaftsplanung
nach den Vorschriften über die strategische Umweltprüfung bei Plänen und Programmen im Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung in Hamburg (HmbUVPG) vom 10. Dezember 1996 (HmbGVBl. S. 310), zuletzt
geändert am 3. April 2007 (HmbGVBl. S. 119, 135), zu prüfen. Im Falle einer Änderung, die geringfügig ist
oder lediglich die Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene festlegt, kann von der Durchführung einer
strategischen Umweltprüfung abgesehen werden, wenn eine Vorprüfung ergibt, dass die Änderung
voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat. Die Beschreibung und Bewertung der
erheblichen Umweltauswirkungen des Landschaftsprogramms auf die betroffenen Schutzgüter ist in den
Erläuterungsbericht zu integrieren.

(2) Der Entwurf wird für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung sind
mindestens eine Woche vorher im Amtlichen Anzeiger bekannt zu machen. Dabei ist darauf hinzuweisen,
dass Anregungen während der Auslegungsfrist schriftlich oder durch elektronische Dokumente vorgebracht
werden können.

(3) Das Landschaftsprogramm wird durch Beschluss der Bürgerschaft festgestellt. Der Beschluss der
Bürgerschaft wird vom Senat im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt gemacht. Dabei ist
anzugeben, wo das Landschaftsprogramm zu kostenfreier Einsicht ausgelegt wird.

(4) Über konkretisierende Darstellungen nach § 4 Absatz 2 beschließt der Senat. Absatz 2 und Absatz 3
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) Das Landschaftsprogramm kann im Wege der Berichtigung angepasst werden,

1. wenn Gebiete zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im Sinn des
Kapitels 4 des Bundesnaturschutzgesetzes verändert werden,

2. wenn sich durch den gesetzlichen Biotopschutz nach § 30 Absatz 2 BNatSchG oder § 14 Absatz 1
dieses Gesetzes geänderte Darstellungserfordernisse ergeben,

3. wenn die verbindliche Bauleitplanung nach dem Dritten Abschnitt des Baugesetzbuchs
Festsetzungen trifft, die eine Anpassung der im Landschaftsprogramm dargestellten Erfordernisse
und Maßnahmen von Natur und Landschaft begründen oder

4. soweit Berichtigungen des Flächennutzungsplanes auf Grundlage von Regelungen nach § 13a
Absatz 2 BauGB vorgenommen werden, die Veränderungen von Darstellungen im
Landschaftsprogramm erfordern.

Berichtigungen des Landschaftsprogramms werden im Amtlichen Anzeiger bekannt gegeben.
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